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Rechtliche Grundlagen 
 

Stand: 08/2023 

Vorwort 
 
Herzlich Willkommen bei Brandschutz-Schulungssysteme Nord – Ihrem starken Partner für 
Brandschutzschulungen. Bei uns steht die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden und Ihres Unternehmens an 
erster Stelle. Wir verstehen, dass Brandschutz nicht nur eine ethische Verpflichtung ist, sondern auch 
rechtliche Anforderungen mit sich bringt, die sowohl für Ihre Mitarbeitenden als auch für Ihr 
Unternehmen von großer Bedeutung sind. 
 
In diesem Dokument möchten wir Sie ausführlich über die rechtlichen Grundlagen informieren, die 
Unternehmen in Bezug auf die Ausbildung von Brandschutzhelfern beachten müssen. Wir klären Sie 
darüber auf, wie, wann und in welchem Ausmaß Sie Brandschutzhelfer ausbilden müssen, um den 
gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden. Das Verständnis dieser rechtlichen Rahmenbedingungen ist 
entscheidend, um potenzielle Risiken zu minimieren, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten 
und im Ernstfall angemessen reagieren zu können. 
 
Unsere Schulungen sind darauf ausgerichtet, Ihr Unternehmen auf dem neuesten Stand der gesetzlichen 
Anforderungen zu halten und gleichzeitig Ihre Mitarbeitenden für den Ernstfall zu schulen. Wir sind stolz 
darauf, Ihnen dabei zu helfen, eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen und gleichzeitig die Einhaltung 
der geltenden Vorschriften sicherzustellen. 
 
Wir laden Sie ein, sich mit den folgenden Informationen vertraut zu machen, um ein umfassendes 
Verständnis für die rechtlichen Grundlagen im Bereich Brandschutzhelferausbildung zu entwickeln. Bei 
Fragen oder dem Bedarf nach weiteren Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
Gemeinsam sorgen wir für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und schützen, was Ihnen am wichtigsten ist 
– Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen. 
 
Es folgen relevante Ausschnitte in Bezug auf die Ausbildung von Brandschutzhelfern aus verschiedenen 
gesetzlichen Grundlagen: 

 
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)1 

 

§ 9 Besondere Gefahren 

(1) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu treffen, damit nur Beschäftigte Zugang zu besonders 
gefährlichen Arbeitsbereichen haben, die zuvor geeignete Anweisungen erhalten haben. 

(2) Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, dass alle Beschäftigten, die einer unmittelbaren 
erheblichen Gefahr ausgesetzt sind oder sein können, möglichst frühzeitig über diese Gefahr und die 
getroffenen oder zu treffenden Schutzmaßnahmen unterrichtet sind. Bei unmittelbarer erheblicher 
Gefahr für die eigene Sicherheit oder die Sicherheit anderer Personen müssen die Beschäftigten die 
geeigneten Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Schadensbegrenzung selbst treffen können, wenn 
der zuständige Vorgesetzte nicht erreichbar ist; dabei sind die Kenntnisse der Beschäftigten und die 
vorhandenen technischen Mittel zu berücksichtigen. Den Beschäftigten dürfen aus ihrem Handeln 
keine Nachteile entstehen, es sei denn, sie haben vorsätzlich oder grob fahrlässig ungeeignete 
Maßnahmen getroffen. 

 
1 https://arbschg.net/paragraph-9 
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(3) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu treffen, die es den Beschäftigten bei unmittelbarer erheblicher 
Gefahr ermöglichen, sich durch sofortiges Verlassen der Arbeitsplätze in Sicherheit zu bringen. Den 
Beschäftigten dürfen hierdurch keine Nachteile entstehen. Hält die unmittelbare erhebliche Gefahr an, 
darf der Arbeitgeber die Beschäftigten nur in besonders begründeten Ausnahmefällen auffordern, ihre 
Tätigkeit wieder aufzunehmen. Gesetzliche Pflichten der Beschäftigten zur Abwehr von Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit sowie die §§ 7 und 11 des Soldatengesetzes bleiben unberührt. 

 

§ 10 Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen 

(1) Der Arbeitgeber hat entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der Tätigkeiten sowie der Zahl der 
Beschäftigten die Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der 
Beschäftigten erforderlich sind. Dabei hat er der Anwesenheit anderer Personen Rechnung zu tragen. 
Er hat auch dafür zu sorgen, dass im Notfall die erforderlichen Verbindungen zu außerbetrieblichen 
Stellen, insbesondere in den Bereichen der Ersten Hilfe, der medizinischen Notversorgung, der 
Bergung und der Brandbekämpfung eingerichtet sind. 

(2) Der Arbeitgeber hat diejenigen Beschäftigten zu benennen, die Aufgaben der Ersten Hilfe, 
Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten übernehmen. Anzahl, Ausbildung und 
Ausrüstung der nach Satz 1 benannten Beschäftigten müssen in einem angemessenen Verhältnis zur 
Zahl der Beschäftigten und zu den bestehenden besonderen Gefahren stehen. Vor der Benennung hat 
der Arbeitgeber den Betriebs- oder Personalrat zu hören. Weitergehende Beteiligungsrechte bleiben 
unberührt. Der Arbeitgeber kann die in Satz 1 genannten Aufgaben auch selbst wahrnehmen, wenn er 
über die nach Satz 2 erforderliche Ausbildung und Ausrüstung verfügt. 

 

[…] 

 

§ 12 Unterweisung 

(1) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen. Die Unterweisung umfasst 
Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der 
Beschäftigten ausgerichtet sind. Die Unterweisung muss bei der Einstellung, bei Veränderungen im 
Aufgabenbereich, der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der 
Tätigkeit der Beschäftigten erfolgen. Die Unterweisung muss an die Gefährdungsentwicklung 
angepasst sein und erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt werden. 
(2) Bei einer Arbeitnehmerüberlassung trifft die Pflicht zur Unterweisung nach Absatz 1 den Entleiher. 
Er hat die Unterweisung unter Berücksichtigung der Qualifikation und der Erfahrung der Personen, die 
ihm zur Arbeitsleistung überlassen werden, vorzunehmen. Die sonstigen Arbeitsschutzpflichten des 
Verleihers bleiben unberührt. 
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Technische Regeln für Arbeitsstätten - ASR A2.2 Maßnahmen gegen Brände2 

7. Organisation des betrieblichen Brandschutzes  
 

7.1 Organisatorische Brandschutzmaßnahmen  
(1) Der Arbeitgeber hat die notwendigen Maßnahmen gegen Entstehungsbrände einschließlich der 
Verhaltensregeln im Brandfall (z. B. Evakuierung von Gebäuden) festzulegen und zu dokumentieren.  
 
Hinweis: Informationen zur Evakuierung von Gebäuden sind in der ASR A2.3 „Fluchtwege und 
Notausgänge“ enthalten.  
 
(2) Die Maßnahmen für alle Personen, die sich in der Arbeitsstätte aufhalten, sind an gut zugänglicher 
Stelle in geeigneter Form auszuhängen, wenn: - erhöhte Brandgefährdung vorliegt, - der Aushang eines 
Flucht- und Rettungsplanes nach ASR A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge“ erforderlich ist oder - sich 
häufig Besucher oder Fremdfirmen in der Arbeitsstätte aufhalten, insbesondere wenn sie nicht begleitet 
sind. Dies kann z. B. als - Brandschutzordnung Teil A nach DIN 14096:2014-05 „Brandschutzordnung - 
Regeln für das Erstellen und das Aushängen“ oder - „Regeln für das Verhalten im Brandfall“ des Flucht- 
und Rettungsplans ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ erfolgen. 
 
(3) Die Maßnahmen für alle Beschäftigten sind diesen durch Auslegen oder in elektronischer Form 
zugänglich zu machen. Dies kann z. B. in Form der Brandschutzordnung Teil B nach DIN 14096:2014-05 
„Brandschutzordnung - Regeln für das Erstellen und das Aushängen“ erfolgen. 
 
(4) Die Maßnahmen für Beschäftigte mit besonderen Aufgaben im Brandschutz, soweit diese vorhanden 
sind (z. B. Brandschutzbeauftragte), sind diesen gegen Nachweis gegebenenfalls auch elektronisch 
bekannt zu machen. Dies kann z. B. in Form der Brandschutzordnung Teil C nach DIN 14096:2014-05 
„Brandschutzordnung - Regeln für das Erstellen und das Aushängen“ erfolgen.  
 
7.2 Unterweisung  
Der Arbeitgeber hat alle Beschäftigten über die nach Punkt 7.1 festgelegten Maßnahmen - vor 
Aufnahme der Beschäftigung, - bei Veränderung des Tätigkeitsbereiches und - danach in angemessenen 
Zeitabständen, mindestens jedoch einmal jährlich, zu unterweisen.  
 
7.3 Brandschutzhelfer  
(1) Der Arbeitgeber hat eine ausreichende Anzahl von Beschäftigten durch Unterweisung und Übung im 
Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden vertraut zu machen.  
 
(2) Die Anzahl von Brandschutzhelfern ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung. Ein Anteil von 5 % 
der Beschäftigten ist in der Regel ausreichend. Eine größere Anzahl von Brandschutzhelfern kann z. B. 
in Bereichen mit erhöhter Brandgefährdung, bei der Anwesenheit vieler Personen, Personen mit 
eingeschränkter Mobilität sowie bei großer räumlicher Ausdehnung der Arbeitsstätte erforderlich sein. 
 
(3) Bei der Anzahl der Brandschutzhelfer sind auch Schichtbetrieb und Abwesenheit einzelner 
Beschäftigter, z. B. Fortbildung, Urlaub und Krankheit, zu berücksichtigen.  
 
(4) Die Brandschutzhelfer sind im Hinblick auf ihre Aufgaben fachkundig zu unterweisen. Zum 
Unterweisungsinhalt gehören neben den Grundzügen des vorbeugenden Brandschutzes Kenntnisse 
über die betriebliche Brandschutzorganisation, die Funktions- und Wirkungsweise von 

 
2 Auszug der Technischen Regeln für Arbeitsstätten – Maßnahmen gegen Brände ASR A2.2 
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Feuerlöscheinrichtungen, die Gefahren durch Brände sowie über das Verhalten im Brandfall.  
 
(5) Praktische Übungen (Löschübungen) im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen gehören zur 
fachkundigen Unterweisung der Brandschutzhelfer. Hinweis: In der Praxis hat es sich bei einer normalen 
Brandgefährdung bewährt, die Unterweisung mit Übung in Abständen von 2 bis 5 Jahren zu 
wiederholen. Das Zeitintervall für die Wiederholung ist vom Arbeitgeber anhand der 
Gefährdungsbeurteilung festzulegen. 
 

 

Unfallverhütungsvorschriften3 

Grundsätze der Prävention (DGUV Vorschrift 1)4 

§ 22 Notfallmaßnahmen 

(1) Der Unternehmer hat entsprechend § 10 Arbeitsschutzgesetz die Maßnahmen zu planen, zu treffen 
und zu überwachen, die insbesondere für den Fall des Entstehens von Bränden, von Explosionen, des 
unkontrollierten Austretens von Stoffen und von sonstigen gefährlichen Störungen des Betriebsablaufs 
geboten sind. 
 

Zu den Notfallmaßnahmen gehört z. B. die Aufstellung 

eines Alarmplanes, 

eines Flucht- und Rettungsplanes, 

einer Brandschutzordnung, 

eines Notfallplanes für unerwartete Situationen, z. B. Amokfall im Sinne der Ziffer 4.3.2. 
 

Alarmplan 

Der Alarmplan stellt die einfachste Form der schriftlichen Festlegung von Notfallmaßnahmen dar. Der 
Unternehmer hat in einem Alarmplan festzulegen, welche Maßnahmen in Notfällen, wie Brand, Unfall, 
Einbruch, Überfall, durchgeführt werden müssen. Die Versicherten müssen über die Inhalte und 
Abläufe, z. B. im Rahmen einer Unterweisung nach § 4 der DGUV Vorschrift 1, informiert werden. Der 
Alarmplan wird an geeigneten Stellen im Unternehmen ausgehängt. Er muss regelmäßig aktualisiert 
werden, z. B. wegen Änderung von Telefonnummern, Personalwechsel. 

Flucht- und Rettungsplan 

In Unternehmen, deren Lage, Ausdehnung und Art der Nutzung es erfordern, ist ein Flucht- und 
Rettungsplan zu erstellen. Dazu gehören z. B. Unternehmen mit großer räumlicher Ausdehnung oder 
mit weitläufigen Produktionsstätten, große Bürogebäude oder Gebäude mit unübersichtlichen 
Gängen, Treppen und Verkehrswegen, Unternehmen, in denen sich regelmäßig eine große Anzahl von 
Personen, Betriebsfremde oder Personen mit eingeschränkter Mobilität aufhalten sowie  

 

 
3 TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH - TÜV SÜD AG / Land Hessen 
4 https://www.arbeitssicherheit.de/schriften/dokument/1c1ac200-6880-3cd9-9ecb-430217d8b36d.html 
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Unternehmen, die mit gefährlichen Stoffen umgehen, wie Raffinerien, Betriebe der chemischen 
Industrie und Laboratorien. Dazu zählen auch Schulen und Kindertageseinrichtungen mit Schul- und 
Kindergartenkindern. 

In einem Flucht- und Rettungsplan, der zweckmäßigerweise den Alarmplan einschließt, werden 
Verhaltensweisen und Abläufe in Notfällen, wie Brand, Evakuierung, Unfall, grafisch unterstützt 
festgelegt. Diese Pläne werden an geeigneten Stellen im Unternehmen ausgehängt. Sprache 
(mehrsprachig, einfacher Text) und Darstellung (genormte Symbole) sollte so gewählt werden, dass 
auch betriebsfremde Personen sich leicht orientieren können. 

Im Rahmen der Unterweisung müssen die Versicherten mit dem Flucht- und Rettungsplan vertraut 
gemacht werden, dazu gehört auch eine praktische Übung. 

Befinden sich regelmäßig Betriebsfremde oder Personen mit eingeschränkter Mobilität im 
Unternehmen, z. B. Verkaufsstätte, Krankenhaus, Behindertenwerkstätte, Pflegeheim, muss deren 
ordnungsgemäße Flucht bzw. Rettung zusätzlich geplant werden. 

Die Inhalte des Flucht- und Rettungsplans sind Bestandteil der Erstunterweisung jedes neuen 
Versicherten vor Aufnahme der Arbeit, nach internen Umsetzungen oder längerer Abwesenheit vom 
Arbeitsplatz. 

Brandschutz 

Der Unternehmer hat für einen Schutz gegen Entstehungsbrände zu sorgen. Dazu gehört die 
Ausstattung des Unternehmens mit geeigneten Feuerlöscheinrichtungen (Feuerlöscher, stationäre 
Brandschutzanlagen) in ausreichender Anzahl. 

Weitere Hinweise siehe 

„Maßnahmen gegen Brände“ (ASR A2.2), 

„Einsatz von Feuerlöschanlagen mit sauerstoffverdrängenden Gasen“ (DGUV Regel 105-001). 

Die zu ergreifenden Maßnahmen lassen sich aus der Gefährdungsbeurteilung ableiten. 

Ergibt die Gefährdungsbeurteilung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Bränden und 
Explosionen, kann eine Brandschutzordnung erforderlich sein. Diese wird zweckmäßigerweise 
gemeinsam mit der zuständigen Feuerwehr aufgestellt. Sie enthält alle getroffenen und im Brandfall 
zu treffenden Maßnahmen. 

Die Versicherten sind mit den Inhalten der Brandschutzordnung vertraut zu machen. 

 

(Fortsetzung) § 22 Notfallmaßnahmen 

(2) Der Unternehmer hat eine ausreichende Anzahl von Versicherten durch Unterweisung und Übung 
im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden vertraut zu 
machen. 

Die ausreichende Anzahl von Versicherten ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung. 

Bei höherer Brandgefährdung, der Anwesenheit einer größeren Anzahl von Personen sowie Personen  
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mit eingeschränkter Mobilität kann eine größere Zahl von unterwiesenen Versicherten erforderlich 
sein. 

Bei der Anzahl der Versicherten sollte auch Schichtbetrieb, Abwesenheit einzelner Personen, z. B. 
Fortbildung, Urlaub, Krankheit, und Personalwechsel berücksichtigt werden. 

 
 
DGUV Information 205-001 (Seite 9)5 

 

2.6 Brandschutzhelfer  

Die Unternehmerin oder der Unternehmer hat eine ausreichende Anzahl von Beschäftigten durch 
Unterweisung und Übung im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von 
Entstehungsbränden vertraut zu machen. Dadurch wird  

• die schnelle und sichere Bekämpfung von Entstehungsbränden,  

• die Vermeidung der Ausbreitung von Entstehungsbränden und  

• die Sicherstellung des selbstständigen Verlassens (Flucht) der gefährdeten Personen im Brandfall 
ohne Eigengefährdung erreicht.  

Die ausreichende Anzahl von Beschäftigten (Brandschutzhelfern) ergibt sich aus der 
Gefährdungsbeurteilung. Soweit keine besondere Brandgefährdung vorhanden ist, haben sich ca. 5 % 
der Beschäftigten als ausreichend erwiesen. Bei höherer Brandgefährdung, der Anwesenheit vieler 
Personen sowie Personen mit eingeschränkter Mobilität kann eine größere Anzahl von 
Brandschutzhelfern erforderlich sein. Bei der Anzahl der Brandschutzhelfer sollen auch Schichtbetrieb, 
Abwesenheit einzelner Personen, z.B. bei Fortbildung, Urlaub und Krankheit, berücksichtigt werden, 
siehe Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR) „Maßnahmen gegen Brände“ (ASR A2.2).  

Informationen zur Ausbildung und Befähigung von Brandschutzhelfern sind in Kapitel 9.1 dieser DGUV 
Information beschrieben.  

→ Weitere Informationen zur Ausbildung von Brandschutzhelfern liefert auch die DGUV Information 
205-023 „Brandschutzhelfer – Ausbildung und Befähigung“ 

 
 

DGUV 205-0236 

1.1 Regelmäßige Unterweisung  

Alle Beschäftigten müssen regelmäßig (mindestens einmal jährlich) über die in ihrem Arbeitsbereich 
vorhandenen Brandgefahren und Brandschutzeinrichtungen (Feuerlöscheinrichtungen, 
Wandhydranten, Alarmierungseinrichtungen etc.) sowie das Verhalten im Gefahrenfall (Evakuierung, 
Flucht und Rettungswege, Sammelstelle) unterwiesen werden. Dazu bieten sich z.B. kontinuierliche 
Informationen und regelmäßige Informationsveranstaltungen im Rahmen der innerbetrieblichen 
Kommunikation an. Neue Mitarbeitenden und Mitarbeitenden sind im Rahmen der Erstunterweisung 

 
5 DGUV Information 205-001 „Betrieblicher Brandschutz in der Praxis“ 
6 DGUV Information 205-023 „Brandschutzhelfer - Ausbildung und Befähigung“ 
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über die wichtigsten betrieblichen Brandschutzaspekte zu informieren. Die Unterweisungen sind zu 
dokumentieren.  

 

1.2 Brandschutzhelfer  

Der Unternehmer bzw. die Unternehmerin hat eine ausreichende Anzahl von Beschäftigten durch 
fachkundige Unterweisung und praktische Übungen im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen vertraut 
zu machen und als Brandschutzhelfer zu benennen.  

Für Baustellen gilt diese Notwendigkeit nur für stationäre Baustelleneinrichtungen wie Baubüros, 
Unterkünfte, Werkstätten (siehe ASR A2.2 Abschnitt 8). Ziele der Ausbildung sind der sichere Umgang 
mit und der Einsatz von Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden ohne 
Eigengefährdung und zur Sicherstellung des selbstständigen Verlassens (Flucht) der Beschäftigten.  

Die notwendige Anzahl von Brandschutzhelfern ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung. Ein Anteil 
von fünf Prozent der Beschäftigten ist bei normaler Brandgefährdung nach ASR A2.2 (z.B. Büronutzung) 
in der Regel ausreichend.  

Je nach Art des Unternehmens, der Brandgefährdung, der Wertekonzentration und der Anzahl der 
während der Betriebszeit anwesenden Personen (z.B. Beschäftigte, betriebsfremde Personen, 
Besucherinnen und Besucher und Personen mit eingeschränkter Mobilität) kann eine deutlich höhere 
Ausbildungsquote für die Entstehungsbrandbekämpfung sinnvoll sein.  

Bei der Anzahl der Brandschutzhelfer sind auch Schichtbetrieb und Abwesenheit einzelner 
Beschäftigter, z.B. durch Fortbildung, Urlaub, Krankheit und Personalwechsel, zu berücksichtigen. 
Besondere betriebliche Gegebenheiten, z.B.  

• Tätigkeiten mit feuergefährlichen und brennbaren Stoffen,  

• spezielle Produktionsabläufe,  

• betriebsspezifische Brandschutzeinrichtungen (z.B. Löschanlage, Wandhydrant) und  

• das Löschen von brennbaren Gasen, Stäuben, Metallen oder Fetten, sind in den Ausbildungsinhalten 
zusätzlich zu berücksichtigen.  

Hinweis: Betriebe mit häufig wechselndem Personal sowie Saisonbetriebe, wie z.B. Kinos, Hotels und 
Gaststätten, stellen eine besondere Anforderung hinsichtlich der Ausbildungsquote und 
Schulungsfrequenz dar. 
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